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BEI DER AUSFAHRT 

Bei einer einstreifi gen Ausfahrt: 

Wenn Sie auf dem rechten Streifen fahren 
und den Kreisel verlassen wollen, so gehen 
Sie wie bei einem einfachen Kreisel vor.

Befi nden Sie sich hingegen auf dem linken 
Streifen, so verfahren Sie wie folgt: 

∞  Vergewissern Sie sich, dass der äussere 
Streifen wirklich frei ist,

∞  setzen Sie den rechten Blinker und 
wechseln den Streifen früh genug,

∞  anschliessend gehen Sie wie bei einem 
Einstreifi gen Kreisel vor.

Kein freiwilliges Anhalten im Kreisel! Eine 
„scheinbare“ Zwangslage, diesen bei der 
nächsten Ausfahrt verlassen zu müssen, gibt 
es nicht, denn mit Ausnahme der Minikreisel 
ist es immer möglich, eine weitere Runde zu 
drehen.

Bei einer zweistreifi gen Ausfahrt:

Wenn Sie auf dem linken Kreiselstreifen fah-
ren, so werden Sie wahrscheinlich auch den 
linken Ausfahrtsstreifen benutzen. 

Vor dem Kreuzen des äusseren Fahrstreifen, 
müssen Sie sich jedoch zwingend vergewis-
sern, dass der äussere Streifen frei ist; sei es, 
dass sich kein Fahrzeug darauf befi ndet oder 
wenn es doch eines hat, dass es die Absicht 
anzeigt, den Kreisel zu verlassen.
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DIE DOPPELTEN 

In der Schweiz sind Doppelkreisel (beste-
hend aus zwei aneinander gefügten Krei-
seln) selten. Ihre Erstellung ist von der ver-
fügbaren Fläche und dem Verkehrsfl uss 
abhängig. 

Gründe für die Wahl von solche Kreisel  
können beispielsweise sein:

Aus geometrischen, topografi schen oder 
fi nanziellen Gründen unmöglich, eine ande-
ren Kreiselform zu erstellen.

Versetzte Einfahrten oder viele Zufahrts-
strassen, wofür die Form eines einfachen 
Kreisels nicht hinreichend wäre.

Dichter und kontinuierlicher Verkehr auf der 
Hauptachse mit langen Wartezeiten auf den 
Nebeneinfahrten eines alternativen einfa-
chen Kreisels.

Hoher Anteil von Linksabbiegern. Ein dichter 
Verkehr von Fahrzeugen, die von der selbe 
Einfahrt kommen und dieselbe links gelege-
ne Ausfahrt wählen, würde die anderen Ein-
fahrten eines einfachen Kreisels blockieren. 
(Siehe rechts) Und in der Praxis

In der Theorie
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DIE RADWEGE 

Man kann, insbesondere im Ausland, Situati-
onen antreff en, in denen der Veloverkehr den 
Kreisel auf einem Radweg umfährt.

Falls dieser Weg vortrittsberechtigt ist, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass der Vortritt oder 
die Zweiräder nicht wahrgenommen werden, 
was das Risiko schwerer Unfälle erhöht.

Uns ist in der Schweiz bisher kein solcher Fall 
bekannt.

DIE RADSTREIFEN

Um es den Velolenkenden zu ermöglichen, 
in der Mitte zu fahren, was sicherer ist, soll-
te es keine Radstreifenmarkierung haben. 
Würde nämlich ein Radstreifen angebracht, 
so wären sie verpfl ichtet diesen zu verwen-
den, auch wenn er ihnen objektiv keinen 
Schutz bietet.

Hat hingegen der Radweg keinen Vortritt, so 
sind die Velolenkende weniger geneigt die-
sen zu benutzen, um nicht bei jeder Über-
fahrt anhalten zu müssen.

Spezielle Anlagen
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DER RECHTSVORTRITT

Ein alleinstehendes Schild „Kreisverkehr“ 
bedeutet nicht automatisch Linksvortritt, 
weshalb es immer mit einem „Kein Vortritt“ 
zu kombinieren ist. Im Ausland triff t man je-
doch gelegentlich auf Kreisel mit Rechtsvor-

ANDERE KREISELFORMEN

Die technische Norm (SN 640 250) schreibt 
vor, dass komplizierte und ungewohnte Lö-
sungen zu vermeiden sind. Jeder Spezialbau 
(Tram- oder sogar Zugsdurchquerungen, 
Lichtsignale u.a.m.) kann (insbesondere 
ortsunkundige Lenkende) zu Fehleinschät-
zungen verleiten und somit das Unfallrisiko 
erhöhen.

Gegenüber solchen Anlagen, die relativ oft 
vorkommen und unterschiedlicher Art sind, 
sollten deshalb alle Verkehrsteilnehmenden 
besondere Vorsicht walten lassen, ob sie 
nun zu Fuss, mit dem Velo, dem Motorrad 
oder einem anderen Fahrzeug unterwegs 
sind.

tritt. Einer der berühmtesten rond-points, 
wie diese Kreisverkehre mit Rechtsvortritt 
auf Französisch heissen, ist in Paris die Place 
de l’Etoile. Diese sehen gleich aus wie Kreis-
verkehrsplätze, weisen jedoch andere Schil-
der auf– oder gar keines.
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